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A. EINLEITUNG

Templin liegt im Naturraum der Templiner Platte. Die Altstadt der rund 16.000 Einwohner-Stadt
ist gepragt von Fachwerkgebauden, einem orthogonal angelegten Stral’enraster und einer
sehr gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer. Die Stadt mit dem Beinamen ,Perle der
Uckermark® ist seit dem Jahr 2018 als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert. Templin, im Jahr 2024
mit dem Titel ,PEFC-Waldhauptstadt geehrt, schmuckt sich zudem mit dem Titel Thermal-
soleheilbad. Der Templiner Kanal verbindet den Templiner Stadtsee mit dem Rdddelinsee
stidwestlich von Templin, an dessen Stdufer sich mit dem Western-Freizeitpark ,El Dorado®
eine Uberregional bedeutsame Tourismusdestination befindet. Fir das ,El Dorado“ wurde
2003 die planungsrechtliche Zulassigkeit durch den rechtsverbindlichen Bebauungsplan
Nr. 28/03 ,Western- und Freizeitpark am Rdddelinsee — Silver Lake City“ gesichert. In diesem
werden neben dem Freizeitpark selbst auch Parkplatzflachen sowie in insgesamt zehn Bau-
feldern Unterbringungsmadglichkeiten (Bungalowanlage) als Teil des ehemaligen zentralen Pi-
onierlagers ,Klim Woroschilow* festgesetzt. Im Jahr 2009 trat die 1. Anderung des Bebauungs-
plans Nr. 28/03 in Kraft. Diese hatte die Erganzung der Art der baulichen Nutzung um ,Beher-
bergungsbetriebe®, die Erweiterung zuldssiger Dachformen sowie die Festsetzung eines We-
ges als private Verkehrsflache zum Inhalt.

Nach dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 28/03 ,Western- und Freizeitpark am Réd-
delinsee — Silver Lake City“ und der 1. Anderung von 2009 sind planungsrechtlich zulassig:

e ein Fremdenbeherbergungsangebot im Umfang von 33 Ferienlagerhdusern und 12 Fe-
rienhausern mit einer Gesamtkapazitat von 328 Betten,

¢ ein Eingangsgebaude mit Rezeption, Information, Café, Lebensmittelladen,

e ein Gebaude mit Schwimmbad, AuRenschwimmbecken und Sauna,

e eine Hotelanlage,

e eine Marina mit 90 Liegeplatzen,

e Parkplatze (485 PKW Stellplatze und 12 Busparkplatze).

Der Bebauungsplan sowie die 1. Anderung des Bebauungsplans wurden zwar weitgehend
umgesetzt, allerdings werden die Unterbringungsmaglichkeiten schon seit ca. 20 Jahren nicht
mehr genutzt. Dies soll sich nun andern. Fir diese Zwecke wurde ein Bauleitplanverfahren
angeschoben, dessen Einzelheiten nachfolgend beschrieben, erlautert und begriindet werden.
Die Bebauungsplananderung soll zentralen Grundsatzen einer nachhaltigen Entwicklung fol-
gen, wie sich nachfolgend ergeben wird.

1. Planungsanlass und -erfordernis

Die Ziele eines nachhaltigen Tourismus im Blick, méchte der Betreiber des Western-Freizeit-
parks ,El Dorado” die Bungalowanlage in der sudwestlichen Verlangerung der Westernstadt
wieder in Wert setzen und zu einem Feriendorf entwickeln. Die geplanten Ferienhduser sollen
im Sinne einer 6kologisch behutsamen Entwicklung auf den vorhandenen Beton-Bodenplatten
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der Bungalowbauten errichtet werden. Gegentiber dem bestehenden Planungsrecht soll der
Geltungsbereich des Bebauungsplans flaichenmaig reduziert werden. Das Stellplatzangebot
soll verknappt und nach Norden verlagert werden, so dass Stellplatze und Ferienhauser im
Sinne eines sparsameren und schonenderen Umgangs mit Grund und Boden auf engerem
Raum angeordnet werden kénnen. Waldflachen sollen im Unterschied zu den bislang gelten-
den planungsrechtlichen Festsetzungen gesichert und festgesetzt werden, soweit sie sich er-
halten lassen. Wo es nach verniinftigen Malistaben moglich ist, soll die stadtebauliche Ent-
wicklung einschlie3lich Erschliefung auf bereits versiegelten Flachen erfolgen. Im Ergebnis
der Planung wird sich der Anteil versiegelter Flachen innerhalb des Plananderungsgebietes
signifikant reduzieren, die Umweltbilanz wird deutlich positiv ausfallen.

Das neue Nutzungskonzept fir Feriendorf und Parkplatzangebot lasst sich nicht im Rahmen
der geltenden Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 28/03 ,Western- und Freizeitpark am
Réddelinsee — Silver Lake City“ bzw. seiner 1. Anderung umsetzen. Daher besteht das Erfor-
dernis zur Anderung und zur Aufhebung von Festsetzungen fiir die Flachen, fir die nach gel-
tendem Recht Parkplatze zulassig sind, jedoch nur zur Halfte als solche genutzt werden. Denn
nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitplane aufzustellen, zu &ndern, zu ergan-
zen oder (teil-)aufzuheben, sobald und soweit es fur die stadtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Die bisherigen Parkplatzflachen sollen wieder dem AuflRenbereich nach
§ 35 BauGB zugeordnet werden.

2. Ziele und Zwecke der Planung

Ziel ist es die Entwicklung eines neuen Ferienhausareals in attraktiver Lage am Rdddelinsee
in Nachbarschaft zum Western- und Freizeitpark Eldorado — ehemals auch Silver Lake City
genannt (in Zukunft wird der Titel Westernstadt oder Western- und Freizeitpark Eldorado ver-
wendet). Dabei liegen der Planung wichtige Prinzipien der Nachhaltigkeit zugrunde. Ziel ist die
Realisierung eines klimapositiven Quartiers. Auch deshalb sollen, wie bereits beschrieben und
wo madglich, zur Eingriffsvermeidung bestehende Bodenplatten weiterverwendet werden. Es
ergeben sich erhebliche Potenziale fiir eine Flachenentsiegelung. Ferner sind Dachflachen-
Photovoltaikanlagen geplant — auch im Bereich der geplanten neuen Parkplatzanlage. Zu den
Zielen der Planung gehdrt auch die Verlagerung des Parkplatzangebotes nach Norden mit der
Folge, dass die aktuellen Teile des Geltungsbereichs fir die Parkplatzflachen aufgehoben
werden muissen und damit ihre Widmung und Funktion als Parkplatzflachen verlieren. In allen
Baufeldern muss die Art der baulichen Nutzung geandert werden. Auch das Mal} der baulichen
Nutzung soll angepasst werden.

Da von der Planung auch Flachen betroffen sind, die nach § 2 des Landeswaldgesetzes
(LWaldG) als Wald einzustufen sind, bedarf es einer Waldumwandlungsgenehmigung (§ 8
LWaldG). Der erforderliche Waldausgleich soll vollstandig innerhalb dieses B-Plananderungs-
verfahrens geregelt werden (waldrechtlich qualifizierter Bebauungsplan). Fir diese Zwecke
wird von § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG Gebrauch gemacht, so dass die sonst erforderliche Wald-
umwandlungsgenehmigung ersetzt wird. Voraussetzung ist, dass die fur den Waldausgleich



erforderlichen naturschutz- und forstrechtlichen Kompensationen zum Ausgleich der nachtei-
ligen Wirkungen der Planung direkt im Bebauungsplan oder mittels dazugehérigen stadtebau-
lichen Vertrags geregelt werden. Wie dargestellt, wird zugleich angestrebt, gréRere zusam-
menhangende Waldflachen als solche planungsrechtlich zu sichern.

Im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungsplans wird das Kurstadtentwicklungs- und Tou-
rismuskonzept der Stadt Templin (03/2024) bericksichtigt. Danach fokussiert sich die Kurstadt
Templin auf die nachfolgenden drei Erlebnisprofile:

— Aktives Naturerlebnis
— Vital & Gesund
— Stadt & Regionalitat

Mit der Planung wird wesentlich zur Steigerung der lokalen Lebens-, Erlebnis- und Servicequa-
litdt und zur Entwicklung einer touristischen (Anker-)Attraktion im Templiner Ortsteil Hinden-
burg beigetragen.

3. Lage und GroRe des Plangebietes

Der gesamte vom Anderungs- und Aufhebungsbeschluss erfasste raumliche Geltungsbereich
der 2. Anderung des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) umfasst die Flurstiicke bzw. Teile
der Flurstliicke 79 (tw), 82 (tw), 176, 177, 81/7, 81/8, 81/10 und 188 (tw), 190 (tw), 208 sowie
152, 153, 154, 155 und 156 (am Hoéllengraben) der Flur 1 der Gemarkung Hindenburg und hat
eine GroRe von 19 ha. Nach Aufhebung von Teilflachen im Siden, die aktuell fur Parkplatz-
zwecke festgesetzt sind, umfasst das zukiinftige Plangebiet die Flurstlicke 79 (tw), 82 (tw),
176, 177, 81/7 und 81/8, 190 (tw), 208 sowie 152 bis 156. Die Grole des Pangebiets wird
dann rund 13,5 ha betragen.

Das Plangebiet liegt auRerhalb von Schutzgebieten, grenzt aber direkt an das Landschafts-
schutzgebiet ,Norduckermarkische Seenlandschaft an. Es liegt rund 3,5 km slidwestlich vom
Regionalbahnhof Templin entfernt. Im Ubrigen verlauft die BundesstraRe B 109 in einer Ent-
fernung von rund 600 6stlich am Plangebiet vorbei. Die Altstadt von Templin ist rund 4,6 km
vom Plangebiet entfernt, das Stadtzentrum von Berlin etwa 60 km. Das Plangebiet liegt im
Ortsteil Hindenburg.

4. Verfahren

Das Verfahren zur 2. Anderung und Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 28/03 ,Western-
und Freizeitpark am Rdddelinsee — Silver Lake City* erfolgt im sogenannten Regelverfahren
mit Umweltpriifung. Die Begriindung zur 2. Anderung ist entsprechend dem Stand des Plan-
verfahrens fortzuschreiben (vgl. § 2a BauGB). Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich der
Stand, in dem sich die 2. Anderung des Bebauungsplans aktuell befindet.



Verfahrensschritt Datum bzw. Zeitraum

Beschluss zur Einleitung eines Verfahrens | Datum des Beschlusses: 16.07.2025
zur Anderung und Teilaufhebung des Be-
bauungsplans

Frihzeitige Beteiligung der Behdérden und | Zeitraum:
sonstigen Trager offentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 1 BauGB

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach = Zeitraum:
§ 3 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Zeitraum:
Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs.

2 BauGB

Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Zeitraum:
Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss iber die Anderung des = Datum des Beschlusses:
Bebauungsplans

Bekanntmachung Datum:

Abbildung 1: Uberblick tber die erfolgten Verfahrensschritte

B. GRUNDLAGEN DER PLANUNG

5. Planerische Rahmenbedingungen
Fir den Bebauungsplan ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung insbesondere aus:

= dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. | S. 235)
und

= der Verordnung Uber den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
(LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBI. Il Nr. 35), in Kraft getreten am 01.07.2019.

Der Planung sind die nachfolgend aufgeflihrten Ziele und Grundsatze des Landesentwick-
lungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) zugrunde zu legen. Das Verhaltnis der vorliegenden Plananderung zu
den Vorgaben der Raumordnung wird zusammenfassend erlautert.



Die in den Planwerken enthaltenen Ziele (Z) der Raumordnung sind verbindlich zu beachten
und die Grundsatze (G) im Rahmen der Planaufstellung zu berlicksichtigen.

5.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Bauleitpléane, auch die Anderungen, Ergéanzungen oder Aufhebungen von Bauleitplanen,
sind gemadll § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen.
Grundsatze (G) der Raumordnung unterliegen der Abwagung und sind im Rahmen der
Planaufstellung zu berlcksichtigen. Daher ist zu prifen, inwieweit das Landesentwicklungs-
programm 2007 (LEPro 2007) sowie der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) fur die Planung Aussagen enthalten, die zu beachten bzw. in die Ab-
wagung einzustellen sind.

5.1.1 Landesentwicklungsprogramm (LEPro) 2007

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den Gbergeordneten Rahmen
der gemeinsamen Landesplanung fir die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Im LEPro
2007 sind die polyzentrale und nachhaltige Entwicklung der Hauptstadtregion verankert. Das
LEPro 2007 enthalt raumordnerische Grundsatze zur zentralértlichen Gliederung, zu einer
nachhaltigen Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung sowie zur Entwicklung der Kul-
turlandschaft. Das LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 (Land Berlin) bzw. vom 18. Dezember
2007 (Land Brandenburg) ist am 1. Februar 2008 in Kraft getreten.

Die Anderung des Bebauungsplans lauft den Zielen des LEPro 2007 nicht zuwider.

5.1.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP
HR)

Die Verordnung Uber den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
(LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBI. Il Nr. 35), in Kraft getreten am 01.07.2019.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Festlegungskarte zum LEP HR:
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Abbildung 2: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) [der rote
Punkt kennzeichnet die Lage des Plangebietes]

Templin ist als Mittelzentrum festgelegt. Das Plangebiet ist weder dem Gestaltungsraum Sied-
lung noch dem geschitzten Freiraumverbund zugeordnet. Die Planung zugunsten der Ferien-
haussiedlung widerspricht nicht den Zielen und Grundsatzen des LEP HR. Die Planung zu-
gunsten eines Erholungsangebotes nutzt im Gegenteil die glinstige Lage entlang der Trasse
der Regionalbahn (RB 12), so dass Nutzerinnen und Nutzer nicht auf die Nutzung eines priva-
ten Pkw angewiesen sind.

5.2 Regionalplan

Die Regionalplanung stellt die Uberértliche, Gberfachliche und zusammenfassende Raumord-
nung im Gebiet einer Region dar. Regionalplane konkretisieren die raumordnerischen Festle-
gungen aus den Landesentwicklungsprogrammen/-planen und treffen dabei tUberdrtliche und
Uberfachliche Festlegungen. Templin befindet sich in der Planungsregion Uckermark-Barnim.
Die Stadt Templin liegt im landlich-peripheren Teilraum und nimmt als Mittelzentrum eine wich-
tige Rolle in der regionalen Versorgung ein, inshesondere aufgrund ihrer glinstigen Lage in
Bezug auf Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Templin ist Grundfunktionaler Schwerpunkt.
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Raumstruktur

[ Landlich-periphere Teilrdume
1 Weiterer Verflechtungsraum der Metropolen
I Berliner Umland

Abbildung 3: Strukturraume gemafn sachlichem Teilregionalplan ,Raumstruktur und Grundfunktionale Schwer-
punkte” (2020), aus dem Regionalplan

Die Region ist dem kulturlandschaftlichen Handlungsraum ,Uckermarkisch-Feldberger Seen-
landschaft zugeordnet.
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Abbildung 4: Auszug aus Festlegungskarte des Integrierter Regionalplans Uckermark-Barnim, Satzung 2024

Das Gebiet liegt innerhalb des im Regionalplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets G 3.1, Tou-
rismus® und ist somit vorrangig auf die Forderung und Weiterentwicklung des Tourismus aus-
gerichtet. Der Tourismus gilt in der Region Uckermark-Barnim — insbesondere im I&ndlichen
Raum — als bedeutender Wirtschaftsfaktor. Innerhalb des Vorbehaltsgebiets G 3.1 ,Tourismus*
kommt also einer touristischen und erholungsbezogenen Nutzung bei der Abwagung mit an-
deren raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. Ziel ist es, touristische An-
gebote wie Unterkunfte, Gastronomie, Freizeit- und Kulturangebote auszubauen und die ent-
sprechende Infrastruktur — insbesondere fir den Radverkehr und den 6ffentlichen Nahverkehr
(OPNV) — zu sichern und weiterzuentwickeln. Adressaten dieser Zielsetzung sind vor allem
Stadte und Gemeinden im Rahmen ihrer Bauleitplanung, touristische Anbieter, Landkreise,
Tourismusverbande sowie die Trager des OPNV und Eisenbahninfrastrukturunternehmen.
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5.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachplanen und -gesetzen

5.3.1 Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro)

Aus dem Landschaftsprogramm fiir das Land Brandenburg (MLUR 2001) lassen sich fir das
Plangebiet keine naturschutzrechtlichen Planungsziele ableiten.

5.3.2 Schutzgebiete

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Schutzgebiete. Jedoch grenzt es unmittelbar an das
Landschaftsschutzgebiet (LSG) “Norduckermarkische Seenlandschaft® an. Das LSG schlief3t
den Rdoddelinsee ein und verlauft auf Héhe des Plangebietes entlang der Uferkante.

Abbildung 5: Auszug aus der Karte Schutzgebiete aus dem Geoportal Brandenburg, Stand 15.05.2025

Das Plangebiet befindet sich nicht auf einer eingetragen Retentionsflache laut dem Geopor-
tal Brandenburg mit Stand vom 15.05.2025.

Das Landschaftsschutzgebiet “Norduckermarkische Seenlandschaft* hat eine Gréfie von rund
63.951 Hektar (ha). Sein Schutzzweck ist

1. die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schoénheit des Landschaftsbildes einer eis-
zeitlich gepragten, ursprunglich vorwiegend extensiv genutzten Kulturlandschaft (u.a.
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einer reich strukturierten, weitgehend harmonischen Kulturlandschaft mit einer Viel-
zahl unterschiedlicher, stark miteinander verzahnter Landschaftselemente, vor allem
auch Seen),

2. die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes
(insbesondere auch zur Erhaltung von Klarwasserseen und zur Wiederherstellung
des gestorten Wasserhaushaltes sowie zur Verbesserung der Wasserqualitat),

3. die Erhaltung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung fiir die naturvertrag-
liche Erholung sowie

4. die Entwicklung des Gebietes unter Bericksichtigung der oben unter 1. beschriebe-
nen reich strukturierten Kulturlandschaft sowie der kulturhistorisch wertvollen Zeug-
nisse menschlicher Siedlungstatigkeit.

Die Planung des 2. Anderung des Bebauungsplans l3uft diesen Zielen lauft nicht zuwider.

5.3.3 Bodenschutzklausel, Umwidmungssperrklausel und Klimaschutzklau-
sel

Gemal § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung der zuséatzlichen Inanspruchnahme von Flachen
fur bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Mal3nahmen der Innen-
entwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal} zu begrenzen
(Bodenschutzklausel). Landwirtschaftlich, als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Umwidmungssperrklausel).

Die Planung wird der Bodenschutzklausel insbesondere dadurch gerecht, dass fur die geplan-
ten Ferienhauser zu einem madglichst hohen Anteil die vorhandenen Bodenplatten der bisheri-
gen, heute ungenutzten Unterbringungsmaoglichkeiten wiederverwendet werden sollen. Als bo-
denschitzend lasst sich auch das Ziel der Verlegung der vorhandenen Parkplatzflachen in den
Norden nach Norden gewertet werden; sodass die zuldssigen Nutzungen insgesamt auf einen
deutlich kleineren Geltungsbereich beschrankt werden. Die zuklnftigen Parkplatzflachen er-
setzen die bestehenden, auf die vollstandig verzichtet werden soll. Das Flachenangebot zu-
gunsten von Parkplatzflachen wird im Zuge der Anderungsplanung auch nicht zunehmen, der
Flachenumgriff fur das Gesamtgebiet nimmt hingegen signifikant ab, so dass die Planung ins-
besondere eine starker boden- und flachensparende Wirkung hat als nach der geltenden Be-
bauungsplanung.

Teile des Plangebietes sind als Wald im Sinne des LWaldG zu werten. Im Rahmen der Pla-
nung wird zwar ein groRer Teil des Baumbestands erhalten bleiben, so dass der Waldverlust
einer wegen der Bestandsbebauung flr eine forstwirtschaftliche Nutzung ohnehin nicht gut
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nutzbaren Flache de facto langst nicht der GréRe des Plangebietes entspricht. Dies befreit
jedoch nicht von einem Waldausgleichserfordernis nach LWaldG. Allerdings kénnen die Wal-
dinanspruchnahme und erforderliche Umwidmung in Verbindung mit Regelungen zur Wald-
aufforstung an anderer Stelle als insgesamt vertretbar und abwéagungsgerecht gewertet wer-
den.

Die Inanspruchnahme von Waldflachen setzt in der Regel eine Genehmigung der zustandigen
Forstbehérde voraus. Die 2. Anderung des Bebauungsplans wird jedoch waldrechtlich qualifi-
ziert — dies ersetzt wie beschrieben das Genehmigungserfordernis. Die flr den Waldausgleich
erforderlichen Kompensationen werden direkt im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungs-
plans bzw. im Rahmen des dazugehdrigen stadtebaulichen Vertrags geregelt.

Gemal § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Malinah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (Klimaschutzklausel).

Das Feriendorf soll zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit berticksichtigen. Aus Perspektive des
Klimaschutzes sind vor allem folgende Gesichtspunkte maf3gebend:

Die bestehenden Bodenplatten der vorhandenen, aber in weiten Teilen verfallenen Ferienhau-
ser sollen weiterverwendet werden, so dass die darin gebundene graue Energie genutzt wird.
Die sogenannte graue Energie bezeichnet die Energiemenge, die fir Bau, Herstellung und
Transport von baulichen Anlagen aufgewendet werden muss. Gerade der Gebaudesektor ge-
hort zu den groRen Treibhausgasemittenten, insbesondere die Verwendung und Verarbeitung
von Beton erfordert den Einsatz einer grofien Menge CO.. Vor diesem Hintergrund ist es sehr
gut, wenn weiterhin verwendungsfahiges Material (in diesem Fall die Bodenplatten) weiter ge-
nutzt werden kénnen. Die Planung sieht die Errichtung von 42 Ferienhausern vor, wobei fir
diese Zwecke auch die seit Jahren ungenutzten ehemaligen Pionierlagerhduser genutzt wer-
den sollen, soweit sich dies mit der stadtebaulichen Konzeption flir das neue Ferienhausareal
in Deckung bringen lasst. Bei den zusatzlichen Neubauten ist der Einsatz von Holz als we-
sentlicher nachwachsender, CO»-bindender Baustoff angedacht. In Phase 2 soll ein ,Kur- und
Gesundheitszentrum® entstehen.

Der vorhandene Baumbestand, der dem Gebiet waldahnlichen Charakter verleiht, soll még-
lichst erhalten bleiben. Dennoch werden WaldaufforstungsmafRnahmen aufgrund des lan-
deswaldrechtlich erforderlichen Waldausgleichs zusatzlich zur klimapositiven Bilanz der Pla-
nung beitragen.

Im Plangebiet sollen Erlebnisrdume am Wasser und in der Natur realisiert werden. Das Plan-
gebiet erganzt das nachhaltige touristische Angebot in der Uckermark und kann auf diesem
Wege auch dazu beitragen, dass Erholungssuchende insbesondere der nahe gelegenen
Hauptstadt Berlin von langeren bzw. ferneren Reisen abgehalten werden, die mit einer deutlich
schlechteren Klimabilanz verbunden waren. Angesichts der gro3en und auch in Zukunft nicht
abnehmenden Nachfrage nach Urlaubsangeboten kdnnte somit ein attraktives Ferienhaus-,
Erholungs- und Wellnessangebot einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
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5.3.4 Biotope

B

Abbildung 6: Auszug aus der CIR-Biotoptypen (Flachen) aus dem Geoportal Brandenburg, Stand 15.05.2025

Auf der Biotopkarte ist die Flache Uberwiegend als Wochenend- und Ferienhausbebauung mit
Baumbestand (Code 10250200) ausgewiesen. Im nérdlichen Bereich befinden sich zudem ein
Nadel-Laub-Mischwald mit Kiefer als Hauptbaumart und Eiche (Stiel- und Traubeneiche) als
Mischbaumart (08681000), ein reiner Eichenbestand ohne Mischbaumarten (08310000) sowie
Groldréhrichte an einem Standgewasser (02211000). Auf der Flache befindet sich zum Teil
Wald.

54 Kommunale Planungen

Uber die kommunale Bauleitplanung hinaus liegen keine fiir die 2. Anderung des Bebauungs-
plans relevanten kommunalen Planungen vor.
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5.4.1 Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan fir Templin wird das Plangebiet fiir das urspriinglich ,Ferienhaus-
komplex Hindenburg“ genannte Gebiet am Rdddelinsee als Sonderbauflache dargestellt. Die
Sonderbauflache zieht sich in einem breiten Band am Siudufer des Sees entlang und schlief3t
auch die Flache fur die Westernstadt ein. Im Westen und im Osten schlielRen sich sudlich
Flachen fir Wald an. Mittig sind Flachen fur den ruhenden Verkehr dargestellt, die ebenso im
geltenden Bebauungsplan und seiner 1. Anderung als Parkplatzflachen festgesetzt sind. Siid-
lich der Flachen flr Wald und ruhenden Verkehr stellt der Flachennutzungsplan Flachen fir
die Landwirtschaft dar.

[ ] ’ o (]
| OO |
-—”'

—

Abbildung 7: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Stadt Templin mit Geltungsbereich des Bebauungsplans
(rote Linie)

Die 2. Anderung des Bebauungsplans ist aus den Darstellungen des Flachennutzungsplans
nach § 8 Abs. 2 BauGB entwickelbar. Die SO-Darstellungen im Flachennutzungsplan sind
vergleichsweise unspezifisch angelegt. Im Rahmen des vom Flachennutzungsplan gegebe-
nen Spielraums ist die Entwicklung eines Bebauungsplans zugunsten eines Sondergebietes
fur Ferienwohnen genauso mdéglich, wie zuvor schon ein Bebauungsplan mit einem Sonder-
gebiet entwickelbar war, in dessen Geltungsbereich die Zulassigkeit von Ferienhdusern bzw.
Ferienlagerhdusern festgesetzt wurde.

Die geplante Verlagerung des Parkplatzangebotes nach Norden steht ebenfalls nicht im Wi-
derspruch zu der SO-Darstellung, da die Parkplatze unmittelbar der Sondergebietsnutzung mit
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Ferienhdusern bzw. Westernstadt dienen sollen und somit dem im Flachennutzungsplan an-
gelegten Grundzug einer Sondergebietsnutzung zugunsten von Ferienwohnen und Freizeit-
angebot folgt.

Die die aktuellen Parkplatzflachen betreffende Aufhebung von Teilflachen der 1. Anderung des
Bebauungsplans scheitert ebenso wenig an einer im Flachennutzungsplan ausgewiesenen
Darstellung von Parkplatzflachen im Flachennutzungsplan. Denn das Entwicklungsgebot greift
nur dann bei der Aufhebung von Bebauungsplanen bzw. Aufhebung von Teilflachen, wenn an
dessen Stelle Baurecht aufgrund eines alteren Bebauungsplans wieder auflebt. Wie sich aus
der Rechtsprechung ergibt, greift das Entwicklungsgebot hingegen nicht, wenn infolge der Auf-
hebung eines Bebauungsplans oder Teilen davon der planungsrechtliche Status eines unbe-
planten Innbereichs (im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 BauGB) oder — wie hier
— der Status eines Aulkenbereichs nach § 35 BauGB wieder auflebt.” Daran andert im Ubrigen
auch die aktuelle Nutzung eines Teils dieser Flachen als Parkplatz nichts. Denn die Parkplatz-
nutzung wird mit Ablaufen des Jahres 2025 beendet sein. In diesem Jahr endet ndmlich auch
das Pachtvertragsverhaltnis zwischen dem Flacheneigentimer und dem Vorhabentrager fir
die Entwicklung des geplanten Ferienhausgebietes, der zugleich Pachter der Parkplatzflache
ist. Mit dem Pachtende ist vertraglich abgesichert, dass der Pachter den Ursprungszustand
vor der Parkplatznutzung wieder herstellen muss.

5.4.2 Bebauungsplane

An das Bebauungsplangebiet schlief3t sich kein anderer Bebauungsplan unmittelbar an. Fur
die 2. Anderung des Bebauungsplans ist vor allem der sich nordéstlich anschlieRende, nicht
Uberplante Teil des Bebauungsplans relevant, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die benachbarte Westernstadt regelt. Diese Festsetzungen bleiben unverandert, die Wes-
ternstadt wird auch in Zukunft die Nachbarschaft des Ferienhausareals pragen.

5.5 Sonstige gemeindliche Planungen und Konzepte

5.5.1 Leitbild der Stadt Templin

Unter dem Motto ,Die Stadt sind wir — Wir geben Templin eine Zukunft“ verfolgt die Stadt
Templin wichtige Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Zur Entwicklung des Plangebietes
passt das Handlungsfeld 2 ,,Gesundheits- und Tourismusstadt mit Profil“.

In diesem Handlungsfeld positioniert sich Templin als aktiver Gesundheits- und Erholungs-
standort. Der Tourismus soll gezielt und effizient ausgebaut werden, mit zeitgemaRen, auf die
Zielgruppen abgestimmten Angeboten. Die Stadt setzt auf die Vernetzung regionaler Anbieter,
die Weiterentwicklung lokaler Handels-, Kultur- und Sportangebote sowie auf eine verbesserte

TVgl. OVG Koblenz, Urteil vom 17.10.2012 — 1 C 10 493/12, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bauge-
setzbuch — Kommentar, 157. EL Nov. 2024, § 8 BauGB, Rn 31.
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Infrastruktur und 6ffentliche Raumgestaltung fur touristische Zwecke. Als Thermalsoleheilbad
und Gesundheitsstandort strebt Templin die Sicherung und qualitative Weiterentwicklung sei-
ner Angebote an — insbesondere durch die Starkung der NaturThermeTemplin und die gezielte
Forderung der Gesundheitswirtschaft. Im Sinne eines aktiven Naturtourismus méchte Templin
die Kulturlandschaft erlebbar machen und den Rad- und Wassertourismus ausbauen. Quali-
tatsmanagement, Infrastrukturentwicklung und die Unterstitzung touristischer Leistungstra-
ger, auch auf Vereinsebene, sind zentrale MalRnahmen.

5.5.2 Wassertourismus und Wassersport auf Templiner Gewassern, Konzept
zur Weiterentwicklung

Die Stadt Templin verfolgt eine strategische Entwicklung des Wassertourismus, um ihre at-
traktiven Gewasserlandschaften nachhaltig zu nutzen und zu férdern. Dafur hat die Stadt 2019
ein Konzept veroffentlicht unter dem Namen: ,Wassertourismus und Wassersport auf Templi-
ner Gewéssern, Konzept zur Weiterentwicklung.” Im Rahmen des wassertouristischen Kon-
zepts der Stadt wurden mehrere Projekte initiiert. Beispielsweise mdéchte Templin vielfaltige
Wasserwandermdglichkeiten ausbauen und schaffen Touren wie die ,Templin-Zehdenick-
Tour, die ,5-Seen-Tour" und die ,Libbesee-Tour", die es ermoglichen, die Naturparks Ucker-
markische Seen und Feldberger Seenlandschaft zu erkunden.

Die Stadt Templin setzt somit auf eine nachhaltige und vielfaltige Entwicklung des Wassertou-
rismus, um sowohl die lokale Wirtschaft zu starken als auch den Géasten ein attraktives Natur-
und Freizeiterlebnis zu bieten.

Der Roddelinsee, an dem das Plangebiet liegt, spielt eine zentrale Rolle im Wassertourismus-
konzept der Stadt Templin. Er dient als Ausgangspunkt flir verschiedene Wasserwanderungen
und ist ein bedeutender Bestandteil des Templiner Seenkreuzes. Der Rdddelinsee ist Start-
und Zielpunkt der 5-Seen-Tour, einer beliebten Kanuroute, die durch den Templiner Kanal,
den Stadtsee, den Bruchsee, den Fahrsee und den Zaarsee fuhrt. Diese Tour erméglicht es,
die vielfaltige Natur- und Kulturlandschaft der Region zu erleben.

6. Beschreibung des Plangebiets und seines Umfeldes

6.1 Vorhandene Bebauung und Nutzungen

Das Plangebiet wird im Wesentlichen von ehemaligen Pionierlagerhausern gepragt. Um diese
Gebaude hat sich in den zurtickliegenden Jahren, in denen das Gebiet ungenutzt blieb, die
Natur durch Sukzessionsprozesse frei entfalten kdnnen. Teilweise hat sich dabei Wald ausge-
bildet. Die Pionierlagerhduser, die auf Betonbodenplatten errichtet sind, sind in einem Uber-
wiegend schlechten Zustand. Am nordéstlichen Rand des Plangebietes der 2. Anderung steht
ein grofRerer Gebaudekomplex, der mehrere Funktionen in sich vereint: Hier wohnen Beschaf-
tigte der Westernstadt, hier befindet sich eine Grofl3kiiche und er wird als Lagerflache genutzt.
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Gelagert werden insbesondere Requisiten und Gastronomiewaren. Zudem wird der Gebaude-
komplex auch flr Veranstaltungen genutzt. Teile der dazugehérigen Grundstiicksflache wer-
den als Lagerflache sowie als Wirtschaftshof mit Werkstatten fir Holzbearbeitung und Instand-
haltungsarbeiten von KfZ und Bewirtschaftungsgeraten genutzt.

Die sich anschlieRende Westernstadt erreicht man durch ein groftes Palisadentor. An der
Hauptachse liegen u.a. ein groRer Saloon, eine Concert & Dance Hall, eine Bank, eine Kapelle
sowie ein General Store mit typischen Elementen echter alter Westernstadte. Es gibt zahlrei-
che Angebot fiir kleine und gréRRere Kinder sowie Familien und Schulklassen, etwa einen Grill-
platz oder Bullenreiten. Pragende Elemente sind ferner ein Westernhotel, Ranchhauser am
Ufer des Rdddelinsee, wo sich auch ein Badesteg befindet, sowie das Fort. Diese Anlagen
bieten Ubernachtungsméglichkeiten.

6.2 Vorhandene Wohnbevdlkerung und soziale Infrastruktur

Im Plangebiet selbst befindet sich im Osten ein Gebaude, das teilweise der saisonalen Unter-
bringung von Betriebspersonal des angrenzenden Westernparks dient.

6.3 VerkehrserschlieBung

Die Bundesstralle B 109 verlauft in einer Entfernung von rund 600 &stlich am Plangebiet vor-
bei. Von dort fiihrt eine Erschlielungsstralde direkt bis an das Plangebiet heran. Die Altstadt
von Templin ist rund 4,6 km vom Plangebiet entfernt. Das Plangebiet liegt rund 3,5 km sid-
westlich vom Regionalbahnhof Templin entfernt. Der Bahnhof Templin wird einmal pro Stunde
von der RB12 aus Oranienburg kommend angefahren. Wahrend der Offnungstage der Wes-
ternstadt wird das Plangebiet von Montag bis Freitag auch von der Buslinie 509 der Uckermar-
kischen Verkehrsgesellschaft (UVG) angefahren. Samstags und sonntags verkehrt ein Rufs-
ammeltaxi, das eine Stunde vor An- oder Abfahrt angerufen werden muss. Am Wochenende
verkehrt zudem der Bus der Linie 509 als Rufbus ab Templin, Seehotel/Postheim tGber ZOB
Templin zu folgenden Zeiten: 10:15 Uhr; 12:15 Uhr und 16:15 Uhr, der Bus muss ab Seeho-
tel/Postheim und ZOB nicht angemeldet werden.

6.4 Topographie, Baugrundverhaltnisse

Wird nach der friihzeitigen Behordenbeteiligung fortgeschrieben.

6.5 Wasser

Wird nach der friihzeitigen Behordenbeteiligung fortgeschrieben.
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6.6 Umwelt

Detaillierte Aussagen zu den einzelnen umweltrelevanten Aspekten und zu den Schutzgu-
tern gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB werden dem zur Entwurfsfassung vorliegenden Um-
weltbericht, der einen gesonderten Teil dieser Begriindung bildet, zu entnehmen sein.

6.7 Altlasten, Kampfmittel

Im Zeitpunkt der Planaufstellung ist das Vorkommen von Altlasten oder Kampfmitteln im Plan-
gebiet nicht bekannt.

6.8 Versorgungsinfrastruktur

Eine Versorgungsstruktur ist im Plangebiet nicht vorhanden.

6.9 Denkmalschutz

Im Zeitpunkt der Planaufstellung sind keine Bodendenkmale im Plangebiet bekannt.

6.10 Eigentumsverhaltnisse an den Grundstlicken im Plangebiet

Die gesamten Flachen des Plangebiets befinden sich im Eigentum des Vorhabentragers, der
ELDORADO Nature Village GmbH.

C. INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS

7. Planungsalternativen

Der Planung liegt das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung eines Ferienhausgebietes zu-
grunde. Wesentlicher Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzeptes ist die Idee, ein brachgefalle-
nes Feriendorf wieder zu ertlichtigen und dabei Bestandsstrukturen und bestehende bauliche
Anlagen (von den Bodenplatten bis hin zu den ehemaligen Pionierlagerhausern) im Sinne ei-
ner nachhaltigen Entwicklung mdglichst wiederzuverwenden. Fir den Erfolg des Konzeptes
spielt die Nahe zum See und die Lage in landschaftlich reizvoller Umgebung eine wichtige
Rolle. Hinzu kommen die Nahe zur Bahn sowie — sehr zentral — die Nahe zur Metropole Berlin
mit einer groRen Zahl nacherholungssuchender Einwohnerinnen und Einwohner. Auch die
Nachbarschaft zur Western- und Freizeitpark Eldorado hat selbstverstandlich Bedeutung fir
das Projekt. Legt man diese Rahmenbedingungen zu Grunde, ergibt sich keine Planungsal-
ternative.

Das Vorhaben geht von einem Vorhabentrager aus, der auf andere Flachen keinen Zugriff
hatte. Insoweit kdnnte eine Planungsalternative lediglich darin bestehen, von der Planung
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schlichtweg abzusehen (Nullvariante). Von der Planung abzusehen wirde wiederum bedeu-
ten, dass der bestehende Bebauungsplan mit groRerem Flachenumgriff weiter gelten wirde.
Auch dann ware also eine stadtebauliche Entwicklung und Wiederertichtigung baulicher An-
lagen nicht ausgeschlossen. Eine dritte MdAglichkeit bestunde darin, die Teile des geltenden
Bebauungsplans, in denen das Ferienhausareal entstehen soll, ersatzlos aufzuheben. Dann
wirde das Gebiet planungsrechtlich dem AuRenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen sein.
Es ware dann mit einem weiteren Verfall der seit langem ungenutzten Anlage zu rechnen. Dies
kann nicht im Interesse der Stadt Templin liegen.

Eine ganz neue Ausgangsbedingung wirde sich ergeben, wenn es dem Vorhabentrager ge-
lingen sollte, die nach der aktuellen Bebauungsplanung gesicherten Parkplatzflachen vom ak-

tuellen Eigentiimer zu erwerben.
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Abbildung 8: Planungsalternative fir den Fall, dass der Vorhabentrager die aktuellen planungsrechtlich gesicher-

ten Parkplatzflachen erwerben kann
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In dem Fall kdnnte die Stellplatzplanung ggl. dem heutigen Stand im Grundsatz unverandert
bleiben. Anders als heute wirde die Parkplatzfestsetzung mit der Zulassigkeit einer grof¥fla-
chigen Uberdachung der Stellplatze mit Phototovoltaikanlagen verkniipft werden. So kénnte
im deutlichen gréReren Umfang als bislang nach der Planung méglich erneuerbare Energie fir
den Betrieb der Ferienhauser sowie fir die Westernstadt gewonnen werden. Ein weiterer Vor-
teil bestlinde darin, dass die fur die bestehende Stellplatzanlage gepflanzten Baume erhalten
bleiben kdnnten.

Ggf. kommt auch in Betracht, einen Teil der Parkplatzanlage fir Campingmobile zu 6ffnen.
Folge dieser Planungsalternativ ware, dass insbesondere das Sondergebiet SO 2 um rund
1,15 ha gréRer wirde und fur die Parkplatzflachen, die sowohl von den Ferienhausgebietsnut-
zern als auch von den Besuchern der Westernstadt genutzt wirden, 5,25 ha zur Verfligung
stiinden. Das Stellplatzangebot am 6stlichen Rand des Plangebietes in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Eingangsbereich kénnte als Wald gesichert werden. Die so in den Grundziigen
skizzierte Planungsalternative wirde ernsthaft erwogen werden, sofern sich die eigentums-
rechtlichen Voraussetzungen dafir schaffen lassen.

8. Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept sieht eine Entwicklung in zwei Phasen vor. Es sollen rund 45
Ferienhauser entstehen, etwa zur Halfte durch Wiedernutzung von Bestand der ehemaligen
Pionierlagerhauser und teilweiser Nutzung der ca. 120 m? grol3en Bodenplatten hervorgehen.
Rund 25 Ferienhauser am See und am sogenannten Héllengraben sollen neu und in modula-
rer nachhaltiger Bauweise errichtet werden.

Zum Konzept einer nachhaltigen und umweltbewussten stadtebaulichen Entwicklung gehoéren
kleinteilige Baukorper mit geeigneten Raumkonzepten fiir die ganze Familie. Neben der Revi-
talisierung bestehender Strukturen soll vor allem der vorhandene Baumbestand, der dem Ge-
biet waldahnlichen Charakter verleiht, in das Konzept integriert werden. Fir die Errichtung der
neuen Ferienhauser wird die Verwendung von Holz als nachwachsender, CO2-bindender Roh-
stoff angestrebt. Die Ferienhauser sollen allesamt mit eigener Terrasse ausgestattet werden.
Im Plangebiet sollen Erlebnisraume am Wasser und in der Natur realisiert werden.

Nach dem der Planung zugrunde liegenden Nachhaltigkeitskonzept soll auf Mdilltrennung,
Kompostierung sowie die Verwendung von biologisch abbaubaren Produkten geachtet wer-
den.

Dem Nachhaltigkeitskonzept liegen zugrunde:

e eine nachhaltige Bauweise

e eine klimaneutrale, moglichst klimapositive Energieversorgung
e ein nachhaltiges Wassermanagement

e ein Zero-Waste-Prinzip

e Ladeinfrastruktur fir E-Mobilitat

e Barrierefreiheit
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e Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen im Sinne des Natur- und Artenschutzes
o die Schaffung von Grunflachen, die grinordnerische Gestaltung von Auf3enanlagen
o Kl-gesteuerte Smart-Home-Systeme

9. Begrindung der Festsetzungen des Bebauungsplans

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplans wird die westliche Teilflache des Bebauungsplans
Nr. 28/03 ,Western und Freizeitpark am Réddelinsee — Silver Lake City“ zum einen geandert,
zum anderen werden aktuell festgesetzte Parkplatzflachen aufgehoben. Die nicht vom Gel-
tungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplans erfassten Flachen gelten hingegen fort.

Die 2. Anderung des Bebauungsplans enthalt sowohl zeichnerische als auch textliche Fest-
setzungen, die nachfolgend begriindet werden sollen, beginnend mit der Festsetzung des
raumlichen Geltungsbereichs.

9.1 Festsetzung des raumlichen Geltungsbereichs

Der gesamte vom Anderungs- und Aufhebungsbeschluss erfasste raumliche Geltungsbereich
der 2. Anderung des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB) umfasst die Flurstiicke bzw. Teile
der Flurstliicke 79 (tw), 82 (tw), 176, 177, 81/7, 81/8, 81/10 und 188 (tw), 190 (tw), 208 sowie
152, 153, 154, 155 und 156 (am Hoéllengraben) der Flur 1 der Gemarkung Hindenburg und hat
eine Grofe von 189.545 m2. Er ist durch das Planzeichen 15.13 (PlanZV) in der Planzeichnung
dargestellt.

Die aufzuhebenden Flachen sind in der Planzeichnung durch eine magentafarbene Linie um-
grenzt und mit dem Buchstaben A und B gekennzeichnet. Zur Klarstellung der Rechtsfolgen
erfolgt eine textliche Festsetzung:

TF 10 Mit Inkrafttreten der 2. Anderung des Bebauungsplans 28/03 werden die mit
den Buchstaben A und B gekennzeichneten Teilflachen des raumlichen Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans 28/03 mit den auf diese Teilflachen bezo-
genen Festsetzungen aufgehoben.

Der zukinftige Geltungsbereich nach Aufhebung der gekennzeichneten Flachen schliefl3t an
die nicht von der Aufhebung betroffenen Flachen des Plangebiets an. Nach Aufhebung des
Planungsrechts im Stiden umfasst der zukiinftige Geltungsbereich die Flurstiicke 79 (tw), 82
(tw), 176, 177, 81/7 und 81/8, 190 (tw), 208 sowie 152 bis 156. Die GroRe des Pangebiets wird
dann rund 137.038 m? betragen.

Fir die Erfordernisse eines qualifizierten Bebauungsplans und um die ErschlieBung zu sichern
werden auch Flurstlicke mit einbezogen, die als Verkehrsflache festgesetzt werden.

Die Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereichs sowie auch die folgenden Festsetzungen
des Bebauungsplans wurden mit Zustimmung der privaten Flacheneigentimerin getroffen.
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9.2 Art der baulichen Nutzung

Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt flinf Baugebiete, darunter

- zwei Ferienhausgebiete nach § 10 BauNVO,

- ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO fur die Zwecke eines Gastronomiebetriebs,

- ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO fir die Fremdenbeherbergung und bauliche An-
lagen, die fur diverse Freizeit-, Erholungs- und Veranstaltungszwecke genutzt werden
koénnen.

TF 1 Sondergebiet 1 und 2 ,,Ferienhausgebiet*
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 10 Abs. 2, 4 BauNVO)

(1) Die als Sondergebiete 1 und 2 ,Ferienhausgebiet® festgesetzten Baugebiete dienen
der Unterbringung von Ferienhdusern, der Gebietsversorgung dienenden Laden so-
wie Freizeiteinrichtungen.

(2) Allgemein zulassig sind:

a) Ferienhauser, die aufgrund ihrer Lage, Grofe, Ausstattung Erschliellung und
Versorgung fur den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind,
Uberwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung
zu dienen,

b) der Versorgung des Gebietes dienende Laden,
¢) Raume und Gebaude fur die Verwaltung und Vermietung von Ferienhausern,

d) Anlagen und Einrichtungen fur die dem Nutzungszweck des Gebiets dienende
Freizeitangebote einschliellich Kinderspielplatzen und Bootsverleih,

e) Anlagen und Einrichtungen fur die sportliche Betatigung,
f) Grillplatze,

g) Wohnungen flr Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen fir das
Nature Village sowie den Western- und Freizeitpark.

Das Ferienhausareal wird gemaf® § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 10 BauNVO als Sonderge-
biet, das der Erholung dienen soll, festgesetzt. Das Areal gliedert sich in zwei Sondergebiete
(SO 1 im Nordwesten und SO2 nérdlich der Parkplatze). Fir beide Sondergebiete gelten die-
selben Regelungen zur Art der baulichen Nutzung. Als Sondergebiete, die der Erholung die-
nen, kommen regelmaflig gemafl § 10 Abs. 1 BauNVO Wochenendhausgebiete, Ferienhaus-
gebiete sowie Campingplatzgebiete in Betracht. Daher verlangt § 10 Abs. 2 BauNVO, die
Zweckbestimmung konkret festzusetzen. Das Sondergebiet wird entsprechend der stadtebau-
lichen Zielsetzung als ,Ferienhausgebiet” festgesetzt. Zweckbestimmung und Art der Nutzung
ergeben sich unmittelbar aus der BauNVO, und zwar einerseits aus der Rahmenzweckbestim-
mung des Abs. 1 — zeitweiliges Wohnen zu Freizeit- und Erholungszwecken — und anderer-
seits aus dem Begriff des Ferienhauses.?

2 Vgl. Bonker/Bischopink/Bischopink BauNVO § 10 Rn. 49-52.
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Der Begriff des Ferienhauses wird in § 10 Abs. 4 BauNVO dahingehend bestimmt, dass es
aufgrund seiner Lage, Grolie, Ausstattung, ErschlieBung und Versorgung fir den Erholungs-
aufenthalt geeignet und dazu bestimmt sein muss, Uberwiegend und auf Dauer einem wech-
selnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. Das Ferienhaus dient damit bestimmungsge-
mal dem jeweils voribergehenden Aufenthalt durch Erholungssuchende (Feriengaste) im
standigen Wechsel.

Abgrenzung zum Fremdenbeherbergungsgebiet (§ 11 BauNVO)

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Ferienhausgebieten (§ 10 BauNVO) und Gebieten
fur die Fremdenbeherbergung (§ 11 Abs. 2 BauNVO). Im Unterschied zu Gebieten flr die
Fremdenbeherbergung steht bei Ferienhausgebieten nicht eine Beherbergung der Gaste im
Vordergrund, d.h. es findet insbesondere keine Bewirtung der Gaste in einem gesonderten
Essenssaal mit zugehdriger Kuche statt, auch Bettwasche und Handtucher werden nicht re-
gelmafig gewechselt. Ein solches Angebot bleibt Beherbergungsbetrieben innerhalb der Ge-
biete flr die Fremdenbeherbergung vorbehalten.

In Beherbergungsbetrieben werden Raume sténdig wechselnden Gasten zum vorubergehen-
den Aufenthalt zur Verfliigung gestellt, ohne dass diese dort ihren hauslichen Wirkungskreis
unabhangig gestalten kdnnen.? Im Plangebiet sollen die Ferienhduser hingegen auch mit Ki-
chen ausgestattet werden, so dass sich die Erholungssuchenden selbststandig verpflegen
kénnen, es bleibt demzufolge ein unabhangiger hauslicher Wirkungskreis gewahrt.

Abgrenzung zum Wochenendhausgebiet (§ 10 BauNVO)

Wesentliche Unterschiede zum Wochenendhausgebiet liegen darin, dass Ferienhausgebiete
den Erholungsaufenthalt wechselnder Personenkreise ermdglichen sollen. In Wochenend-
hausgebieten ist dies nicht notwendige Voraussetzung. Zumeist erfolgt dort eine Nutzung
durch eine Person oder Familie. Ferienhausgebiet weisen zudem nach allgemeiner Ansicht im
Gegensatz zu Wochenendhausgebieten typischerweise langere Aufenthalte sowie gréfRere
Baumassen (vgl. § 17 BauNVO) auf.* Da die Planung bezweckt, die Bungalows im Rahmen
von zeitweiser Vermietung auch einer wechselnden Zahl an Gasten zur Verfiigung zu stellen,
hat sich der Plangeber im Rahmen der Rahmenzweckbestimmung flir das Ferienhausgebiet
entschieden. Dies schlie3t aber nicht aus, dass auch die Eigentiimer selbst ihr Ferienhaus ein-
oder mehrmals im Jahr zu Erholungszwecken nutzen.

In Zusammenschau der beiden pragenden Abgrenzungskriterien ergibt sich daher die Zweck-
bestimmung ,Ferienhausgebiet” als geeignete und sachgerechte Zweckbestimmung des Er-
holungssondergebiets nach §§ 10 Abs. 2 i.V.m Abs. 4 BauNVO.

3 Vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Sotker BauNVO § 11 Rn. 36; BVerwG Beschl. v. 8.5.1989 -4 B
78.89).

4 Vgl. Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Sofker, 157. EL November 2024, BauNVO § 10 Rn. 25, beck-
online
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Zulassige Art der baulichen Nutzung

Nach der bindenden Regelung des § 10 Abs. 4 Satz 1 BauNVO sind im Ferienhausgebiet
grundsatzlich nur Ferienhauser zulassig. Sollen neben Ferienhdusern auch andere Nutzungs-
arten im Plangebiet zulassig sein, ist dies auf der Grundlage des § 10 Abs. 2 S. 2 BauNVO
ausdrticklich festzusetzen. Die Vorschrift des § 10 Abs. 2 Satz 2 BauNVO gibt dem Plangeber
die Ermachtigung, die allgemeine oder ausnahmsweise Zulassigkeit von bestimmten im Norm-
text abschliellend aufgezahlten Nutzungen, die nicht unter Ferienhauser subsummierbar sind,
ausdrucklich festzusetzen, um so den Kreis an Nutzungsarten zu erweitern. Davon wird hier
Gebrauch gemacht. Folgende Nutzungen sollen entsprechend der Zweckbestimmung zusatz-
lich ausdricklich zulassig sein:

der Versorgung des Gebietes dienende Laden,

Raume und Gebaude fur die Verwaltung und Vermietung von Ferienhdusern,
Anlagen und Einrichtungen fur die dem Nutzungszweck des Gebiets dienende Freizeit-
angebote einschlielllich Kinderspielplatzen und Bootsverleih,

Anlagen und Einrichtungen fir die sportliche Betatigung,

Grillplatze,

Wohnungen fiir Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen fiir das Nature Vil-
lage sowie den Western- und Freizeitpark.

TF 2 Sondergebiet ,,Gastronomie*
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

(1) Das als Sondergebiet ,Gastronomie“ festgesetzte Baugebiet dient der Unterbringung
von gastronomischer Infrastruktur.

(2) Allgemein zulassig sind:
a) Schank- und Speisewirtschaften mit Innen- und Auflengastronomie,
b) Bootsverleihangebote.

Am Ufer des Rdddelinsees soll ein Gastronomiebetrieb mit Seeblick entstehen. Da fir bauge-
biete, die ausschliellich einer Restaurantnutzung dienen, in der BauNVO kein eigenes Bau-
gebiet vorgesehen ist, muss das Gebiet als Sonstiges Baugebiet nach § 11 BauNVO festge-
setzt werden. Da das Restaurant nicht allein nur den Nutzern der Ferienhausgebiete dienen
soll, sondern auch die Mdglichkeit bestehen soll, dass beispielsweise Templiner oder Besu-
cher der Westernstadt ins Restaurant einkehren konnen, kann die Restaurantnutzung auch
nicht als Bestandteil der Ferienhausgebiete festgesetzt werden. Dies wirde gem. § 10 Abs. 2
Satz 2 BauNVO voraussetzen, dass es beim Restaurant um eine Richtung zur Versorgung
des Ferienhausgebietes handelt. Auf die Gebietsversorgung soll das Restaurant jedoch nicht
beschrankt bleiben. Gaste des Restaurants sollen auch die Méglichkeit erhalten, beim Betrei-
ber des Restaurants ein Boot zu mieten und einen Ausflug Uber den Rdddelinsee zu unter-
nehmen.

Fir bestimmte Personengruppen soll die Befahrung der privaten Flachen bis zum geplanten
Gastronomiebetrieb méglich und zulassig sein. Im Detail wird hierfir auf die Erlauterungen zu
den mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachenfestsetzungen verwiesen.
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Entsprechend der zu schaffenden Zugangsrechte sind auch Stellplatze im Sondergebiet
.Gastronomie” zulassig.

TF 3 Sondergebiet ,,Fremdenbeherbergung und Mehrzweckgebaude*
(Rechtsgrundiage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

(1) Das als Sondergebiet ,,Fremdenbeherbergung und Mehrzweckgebaude® festgesetzte
Baugebiet dient der Fremdenbeherbergung sowie baulichen Anlagen fir Sport- und
Gesundheits-, Freizeit- und Unterhaltungsangebote sowie flir Tagungen und sonstige
Veranstaltungen.

(2) Allgemein zuldssig sind:
a) Fremdenbeherbergungsbetriebe,
b) Gebaude und Raume fir Sport- einschliellich Fitnessangebote,

c) Gebaude und Raume fir Angebote der Gesundheitsforderung einschliel3-
lich Wellness,

d) Raume fur Freizeit-, Bildungs- und Unterhaltungsangebote,

e) Raume fur Tagungen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen,

f) Kichen, Kihlhduser und Sanitarraume sowie Raume fir gastronomische
Angebote,

g) Abstell- und Lagerrdume sowie Lagerflachen,

h) Wohnungen fir Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen flr den
Western- und Freizeitpark,

i) Raume und Anlagen flr die Energieerzeugung,

i) Werkstatten

(3) Innerhalb der Flache abcda ist nur eine Lagerflache zulassig. Das Abstellen von be-
triebszugehorigen Fahrzeugen ist zulassig.

Die geplanten bzw. vorhandenen baulichen Anlagen an der Grenze zur Westernstadt sollen
fur verschiedene Zwecke genutzt werden. Zu den Kernnutzungen soll die Fremdenbeherber-
gung gehoren. Es sollen aber auch Fitness-, Wellness- und sonstige Sportangebote zulassig
sein. Die fur mehrere Zwecke nutzbare Gebaude sollen auch fir andere Formen der Freizeit
und Unterhaltung, fir Tagungen und Veranstaltungen sowie Ausstellungen und sonstigen Bil-
dungsangebote nutzbar sein. Aufgrund der Vielfalt der zulassigen Nutzungen und auch fir die
Zwecke der Westernstadt bedarf es ferner der Abstell- und Lagerrdume. Es sind zudem auch
Lagerflachen fir die Einrichtung eines sogenannten Wirtschaftshofes vorgesehen. Die Frem-
denbeherbergung macht zudem die Unterbringung von Kichen, Kiihlhdusern und Sanitarrau-
men sowie von gastronomischen Angeboten erforderlich. Zudem soll hier im Wege der allge-
meinen Zulassigkeit auch Wohnnutzung fir Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen flr den unmittelbar angrenzenden Western- und Freizeitpark gesichert werden. Ein wei-
terer Bestandteil des Mehrzweckgebaudes ist die Unterbringung von Werkstatten bzw. Rau-
men fur Werkstatten, die im Zusammenhang mit der Westernstadt erforderlich sind. Schlief3-
lich soll im Sondergebiet auch die Errichtung und Inbetriebnahme von kleineren Anlagen zur
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Energieerzeugung méglich sein. Im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens des geplanten Na-
ture Village kdénnen insbesondere die aus der Nachbarschaft Gberverfligbaren Hackschnitzel
etwa durch Hackschnitzelheizungen in Strom und Warme umgewandelt werden und so zur
Versorgung des Gebiets beitragen.

Die Zulassigkeit von Nebenanlagen richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften der
BauNVO zu Nebenanlagen. Es bedarf keiner weiteren Festsetzung im Bebauungsplan. Als
Nebenanlagen kommen insbesondere Outdoorspiel- und Sportplatze oder Erlebnispfade in
Betracht.

Der Bebauungsplan enthalt hinsichtlich der Art der Nutzung auch bestimmte Regelungen zu
Photovoltaikanlagen und zur Verortung von Mullsammelstellen:

TF 4 Innerhalb der Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung ,,Privatparkplatz®
sind Photovoltaikanlagen zur Erzeugung und Anlagen zur Speicherung von Strom
aus erneuerbaren Energien sowie Mdllsammelstellen mit einer maximalen Grundfla-
che von 100 m? zulassig. Photovoltaikanlagen sind nur in Form von Uberdachungen
von Stellplatzen und Zufahrten zulassig.

Die Festsetzung tréagt dem Anliegen Rechnung, bestimmte Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1

Satz 3 BauNVO nicht nur innerhalb der Baugebiete, sondern auch innerhalb der Parkplatzfla-

chen zuzulassen. Insbesondere die Moéglichkeit, Stellplatze mit Photovoltaikanlagen zu Utber-

dachen, unterstitzt das Nachhaltigkeitskonzept des geplanten Nature Village und erméglicht
eine flachensparende Doppelnutzung. Um den aus erneuerbaren Energien gewonnenen

Strom zu speichern, sind im Bereich des Privatparkplatzes auch Speicheranlagen als Neben-

anlagen zulassig.

Daruber hinaus ist die Anordnung von Muillsammelstellen innerhalb der Parkplatzflachen vor-
gesehen. Da deren konkrete Lage von der gestalterischen Ausfiihrung der Stellplatzanlagen
abhangt, schafft die Festsetzung eine notwendige Flexibilitat hinsichtlich des Standorts. Zu-
gleich wird durch die Begrenzung auf eine maximale Grundflache von 100 m? sichergestellt,
dass die Anlagen in einem angemessenen Verhaltnis zur Hauptnutzung der Parkplatzflachen
stehen und das Orts- und Landschaftsbild nicht GbermaRig beeintrachtigen.

9.3 MaR der baulichen Nutzung

Die zulassige Grundflache sowie die maximale Zahl der zuldssigen Vollgeschosse werden im
Plangebiet wie folgt festgesetzt:

Baugebiet GRz Zahl der Vollge-
schosse (Z)

SO 1 ,Ferienhausgebiet® 0,2 I
SO 2 ,Ferienhausgebiet” 0,2 I
SO ,Gastronomie” 0,4 I
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SO ,Fremdenbeherbergung und Mehrzweckgebaude* 0,4 Il

Die Vorschrift des § 17 BauNVO schreibt fir Ferienhausgebiete eine GRZ-Obergrenze von
0,4 vor (vgl. § 17 Satz 2 BauNVO). Diese Obergrenzen werden mit Rucksicht auf die natur-
raumliche Umgebung in beiden Ferienhausgebieten deutlich unterschritten. Im Ferienhausge-
biet SO 2 ist das Mal} der baulichen Nutzung unmittelbar aus der Bestandsbebauung mit den
Bodenplatten abgeleitet worden. Auch in den beiden anderen Baugebieten (SO ,,Gastronomie
sowie SO ,Fremdenbeherbergung und Mehrzweckgebaude*) soll zwecks Vermeidung von zu
erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft eine niedrige GRZ festgesetzt werden.

Als maximale Zahl der Vollgeschosse werden jeweils zwei Vollgeschosse, im Falle Sonderge-
biets 2 ein Vollgeschoss festgesetzt.

Der Bedarf fur weitere Mal¥festsetzungen besteht nicht, da durch die Uberbaubare Grund-
stuicksflache und die Vollgeschosszahl das Nutzungsmal} ausreichend geregelt ist. Im Sinne
eines moglichst flexiblen und damit auch fiir etwaige Anderungen offenen Bebauungsplans
sollen hinsichtlich aller Sondergebiete Gebaudehdhen, Geschossflachenzahlen oder eine
Baumassenzahl nicht festgesetzt werden.

9.4 Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

In allen Baugebieten gilt eine offene Bauweise. Die Uberbaubare Grundstucksflache ergibt sich
aus den durch Baugrenzen umfassten ,Baufenstern®. Insbesondere im SO 2 richtet sich die
Lage dieser Baufenster weitgehend am vorhandenen Gebaudebestand und den vorhandenen
Bodenplatten.

9.5 Verkehrsflachen

Die verkehrliche Erschlielung des Plangebiets im Stiden ist Uber die Stral’e ,Am Réddelinsee*
madglich. Da sich die Strale auf Flurstiicken in privatem Eigentum handelt, erfolgt dementspre-
chend die Festsetzung einer Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung ,Privatstralie®.
Hier wird ohne weitere Festsetzung die Zu- und Ausfahrt von motorisiertem Verkehr zum Plan-
gebiet moglich sein. Die auf’ere Erschliefung wird mithin nicht neu geordnet, sondern durch
zeichnerische Festsetzungen der notwendigen Flachen gesichert.

Plangebietsintern soll sich eine ringartige ErschlieRung ergeben, die fur die Nutzer der Ferien-
hauser bestimmt ist. Daher wird die ringartige ErschlieRung als Privatstral3e festgesetzt. Aller-
dings sollen die Nutzer in der Regel bereits auf den geplanten Parkplatzen ihren privaten Pkw
abstellen und zu Full zum Ferienhaus laufen. Zugleich muss das ringartige ErschlieRungsnetz
ausreichend grof3 dimensioniert sein, dass Rettungsfahrzeuge nah an alle Ferienhauser her-
anfahren kénnen. Zudem muss das geplante Restaurant am Seeufer im Norden mindestens
fur den Betreiber, flr Zulieferer sowie flr Personen mit gesonderter Berechtigung (Behinder-
tenparken) auch mit dem Pkw erreichbar sein.

Die Parkplatze am stidlichen Rand des Ferienhausgebietes werden als private Parkplatze fest-
gesetzt. Sie dienen den Nutzern des Plangebietes sowie den Besucherinnen und Besuchern
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der benachbarten Westernstadt. Auf der Parkplatzanlage werden etwa 400 Kfz gleichzeitig
parken kénnen. Es sind ferner Stellplatze fir Fahrrader und Motorrader in ausreichender An-
zahl geplant.

9.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB werden im Bebauungsplan bestimmte Flachen
festgesetzt, die mit einem Geh- Fahr oder Leitungsrecht fir die Allgemeinheit oder einen be-
stimmten Personenkreis zu belasten sind. Grund ist die Notwendigkeit, bestimmte Flachen fir
Dritte in bestimmter und begrenzter Hinsicht zugénglich zu machen, obgleich die Plangebiets-
flachen allesamt im Privateigentum stehen. Der Bebauungsplan sieht hierzu folgende Rege-
lungen vor:

TF 5 Die mit dem Buchstaben C gekennzeichnete Flache ist mit
a) einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie

b) mit einem Fahrrecht zugunsten Personen mit gesonderter Berechtigung (Be-
hindertenparken) sowie zugunsten der Betreiber und Zulieferer des Gastrono-
miebetriebs und

c) mit einem Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungstrager

zu belasten.

TF 6 Die mit dem Buchstaben D gekennzeichnete Flache ist mit einem Fahrrecht zuguns-
ten der Entsorgungstrager zu belasten.

TF 7 Die mit dem Buchstaben E gekennzeichnete Flache ist mit einem Leitungsrecht zu-
gunsten der Ver- und Entsorgungstrager zu belasten.

TF 8 Die mit dem Buchstaben F gekennzeichnete Flache ist mit einem Gehrecht zugunsten
der Allgemeinheit zu belasten.

TF 9 Die mit dem Buchstaben G gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh- und Fahrrecht
zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

Die textlichen Festsetzungen stehen in Verbindung mit zeichnerischen Kennzeichnungen der
entsprechenden Flachen. Es muss geregelt werden, dass

o die Allgemeinheit mit ihren Kfz die privaten Parkplatze (auch zum Besuch der Western-
stadt) erreichen kénnen,
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¢ die Allgemeinheit den geplanten Gastronomiebetrieb und die Badestelle zu Ful} errei-
chen, wahrend der Betreiber, Zulieferer und auch kérperlich eingeschrankte Personen
die Gastronomiebetrieb zudem mit dem Kfz erreichen kbnnen muissen,

e Entsorgungstrager die geplante Millsammelstelle auf dem Privatparkplatz erreichen
kénnen (Buchstabe D),

o die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb der privaten Erschlie-
Rungsstrallen und —wege gesichert ist.

9.7 Griunflachen

Die am Ufer des Rdéddelinsees gelegene Grinflache wird mit der Zweckbestimmung ,Bade-
platz, Strand“ als private Griinflache festgesetzt. Sie knipft an die historische Nutzung als
Badestelle an, die an dieser Stelle bereits friiher bestand und nun wiederhergestellt werden
soll. Vorgesehen sind eine Liegewiese sowie erganzende Einrichtungen wie Sandaufschittun-
gen oder Girillplatze, die den Freizeit- und Erholungswert der Flache erhéhen. Zulassig sind
auch ungedeckte Sportflachen, etwa ein (Beach-)Volleyballfeld. Die Grinflache soll in erster
Linie den Nutzern der Ferienhaussiedlung dienen. Zugleich soll auch Gasten des geplanten
Restaurants der Zugang zum Strand ermdglicht werden.

Die Festsetzung einer Grunflache — anstelle eines Baugebiets — dient in besonderer Weise
den Belangen des Natur- und Umweltschutzes. Grinflachen sind im Wesentlichen durch Be-
wuchs und eine nichtbauliche Nutzung gepragt und tragen so zur Durchgriinung und 6kologi-
schen Aufwertung des Plangebiets bei.

Im Rahmen der Vorentwurfsbearbeitung wurde gepruft, ob anstelle der privaten Grinflache
eine Festsetzung als Waldflache in Betracht kdme. Diese Variante wurde jedoch verworfen,
da die geplante Nutzung als Erholungs- und Badebereich mit Liegewiese und erganzender
Ausstattung eine gewisse Mdéblierung erfordert. Eine solche Gestaltung wére innerhalb fest-
gesetzter Waldflachen planungsrechtlich nicht ohne Weiteres zulassig.

Durch die Festsetzung der Griunflache wird somit sowohl die historische Badestelle wieder
erlebbar gemacht als auch eine nachhaltige, naturvertragliche Freizeitnutzung des Seeufers
ermdglicht. An dem Strand befindet sich auch der alte Steg, der fur die zukinftige Nutzung
wiederhergerichtet werden soll. Dann lassen sich auch Kanus/Kajaks unter Ricksichtnahme
auf vorhandene geschitzte Uferbereiche gut ins Wasser lassen.

9.8 Flachen fiir Wald

Die 2. Anderung des Bebauungsplans setzt in vielen Teilen Flache fir Wald fest. Dies ent-
spricht auch dem landeswaldrechtlichen Status der Flache. Ziel der Bebauungsplananderung
ist es, im Sinne einer nachhaltigen und umweltgerechten Gebietsentwicklung méglichst viel
Wald zu erhalten.
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9.9 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft sowie griinordnerische Festsetzungen

Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
sowie grunordnerische Festsetzungen werden im Laufe des Planverfahrens fortgeschrieben.

9.10 Nachrichtliche Ubernahmen

Im Plangebiet befinden sich Waldflachen im Sinne des Landeswaldgesetzes (LWaldG). Durch
die nachrichtliche Ubernahme gemaR § 9 Abs. 6 BauGB soll gewahrleistet werden, dass alle
fur die bauliche und sonstige Nutzbarkeit der Grundstticke im Geltungsbereich des Bauleitpla-
nes wichtigen Vorschriften gebindelt zur Verfliigung gestellt werden.

9.11 Hinweise ohne Normcharakter

Der Bebauungsplan enthalt folgende Hinweise ohne Normcharakter:
Artenschutz nach Bundesrecht

Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des Geset-
zes Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBI. | S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere auf die Vor-
schriften fir besonders geschitzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44
ff., und der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesarten-
schutzverordnung - BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBI. | S. 258 [896]) wird hingewiesen.

Weitere Erlauterungen folgen im Zuge des weiteren Planverfahrens.

Landschaftsschutzgebiet

Das Landschaftsschutzgebiet “Norduckermarkische Seenlandschaft® grenzt nérdlich an den
raumlichen Geltungsbereich an.

Um auf die Nahe des Plangebietes zu einem Landschaftsschutzgebiet aufmerksam zu ma-
chen, wird dieser Hinweis aufgenommen. Die Bestimmungen der Verordnung Uber das Land-
schaftsschutzgebiet ,Norduckermarkische Seenlandschaft® vom 12. Dezember 1996
(GVBL.II/97, [Nr. 04], S.36) zuletzt geandert durch Artikel 5 der Verordnung vom 29. Januar
2014 (GVBL.II/14, Nr, 05) sind bei der Planumsetzung zu beachten. Das gilt sowohl fur die
Bau- als auch fur die Betriebsphase.

Stadtebaulicher Vertrag

Zu diesem Bebauungsplan gehort ein stadtebaulicher Vertrag.
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Die Stadt schlie3t mit dem Vorhabentrager einen stadtebaulichen Vertrag. Der Abschluss des
stadtebaulichen Vertrags ist Voraussetzung fiir den Abwagungs- und Satzungsbeschluss zum
vorliegenden Planwerk. Im Vertrag sollen insbesondere geregelt werden:

¢ Regelungen zur Erschlieung,

e Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen einschlieBlich Waldersatz,
¢ Sicherung artenschutzrechtlicher Mal3nahmen,

o Kostentragung.

D. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG, KOSTEN, FLACHENBI-
LANZ

10. Auswirkungen der Planung

Nachfolgend soll ein Uberblick tiber mégliche positive und negative Auswirkungen der Pla-
nung gegeben werden.

10.1  Stadtebauliche Auswirkungen

Aktuell ist das Gebiet gekennzeichnet durch verlassene Pionierlagerhauser, die zu grof3en
Teilen stark beschadigt sind. Die Dichte an baulichen Anlagen im Ferienhausgebietsteil SO 2
ist zudem vergleichsweise hoch. Nach der neuen Planung soll die Anzahl der Ferienhauser
reduziert werden. Es entsteht eine deutlich bessere stadtebauliche Ordnung. Die stadtebauli-
chen Auswirkungen der Planung sind positiv.

10.2 Auswirkungen auf ausgeubte Nutzungen und die Versorgungsstruktu-
ren

Aktuell liegt das Plangebiet brach. Die Bungalowanlagen des ehemaligen zentralen Pionierla-
gers ,Klim Woroschilow* sind ausnahmslos ungenutzt und verfallen zunehmend. Auswirkun-
gen auf eine ausgelibte Nutzung gibt es insoweit nicht, auch nicht auf — nicht vorhandene —
Versorgungsstrukturen. Insoweit liegt der besondere Wert der Planung darin, ein brach gefal-
lenes Gelande in schéner Lage am Roddelinsee gebietsvertraglich und nach Prinzipien einer
nachhaltigen baulichen Entwicklung (insbesondere durch Wiedernutzung von vorhandenem
baulichem Bestand) wieder in Wert zu setzen. Nach den aktuellen Planen kénnen und sollen
immerhin 20 Bungalows wiedergenutzt werden. Auch die grof3volumigen Bauten am dstlichen
Rand des Plangebietes sollen erhalten und einer Nutzung zugefuhrt werden.

10.3  Arbeitsplatze, Wirtschaftsentwicklung

Die Schaffung neuer Arbeitsplatze ist fest eingeplant. Mit dem Restaurantbetrieb und den Pla-
nen, das grof3e Gebaude im Osten zugunsten von Fitness, Gesundheit und Ernahrung zu nut-
zen, sind immerhin Betriebe vorgesehen, die die Anstellung von Personal erforderlich machen.
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Fir die Wirtschaftsentwicklung Templins sollte als Kurstadt sollte vor allem aber das Ferien-
hausangebot mittelbar sehr nitzlich sein und zur Starkung des Tourismus beitragen.

10.4 Bevolkerungsentwicklung

Fir die Bevdlkerungsentwicklung hat die Planung weder unmittelbar positive noch negative
Auswirkungen.

10.5 Verkehrsentwicklung

Das Verkehrsaufkommen wird infolge der geplanten Nutzung mit Ferienhdusern und Gastro-
nomiebetrieb nicht in immissionsschutzrechtlich relevanter Weise beeinflussen. Auch in Zu-
kunft werden der Ziel- und Quellverkehr zur Westernstadt immissionsschutzrechtlich bestim-
mend sein. Auch dieser ist jedoch hinsichtlich schutzbedurftiger Gebiete der Umgebung in
seinem Umfang nachbargebietsvertraglich.

10.6 Larmentwicklung, sonstige Immissionen

Neben dem Verkehr (siehe 10.5) werden weder von der Ferienhausnutzung noch vom Gast-
ronomiebetrieb immissionsschutzrechtlich relevante Auswirkungen fur schutzbedurftige Nut-
zungen in der weiteren Nachbarschaft ausgehen.

10.7  Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen werden im Umweltbericht beschrieben und sollen hier nicht wiederholt wer-
den. Der Umweltbericht kann erst nach der frihzeitigen Beteiligung der Beh6rden und sonsti-
gen Tréager 6ffentlicher Belange sowie nach der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung erarbei-
tet werden.

10.8 Formelle Auswirkungen: Waldumwandlung

Weil mit vorliegender Planung teilweise Wald umgenutzt werden soll, bedarf es einer Wald-
umwandlungsgenehmigung. Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans muss daher
geklart werden, welche Bereiche im Geltungsbereich des Bebauungsplans als Wald nach Lan-
deswaldgesetz zu beurteilen sind. Dieser Vorgang soll im vorliegenden Fall in das Bebauungs-
planverfahren integriert werden.

Durch die Klarung der vollstandigen Waldumwandlung im Bebauungsplan besteht grundsatz-
lich keine Notwendigkeit fur ein gesondertes Verfahren zur Genehmigung einer Waldumwand-
lung mit entsprechenden Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung. Sobald der Bebauungs-
plan mit der vollstandigen Regelung des Waldausgleichs rechtsverbindlich geworden ist, ,steht
dies der Waldumwandlungsgenehmigung gleich® (§ 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG Bbg). Der Bebau-
ungsplan ersetzt die Waldumwandlungsgenehmigung sobald er rechtsverbindlich ist.

Konkret ist beabsichtigt, in Abstimmung mit den Fachbehérden das erforderliche forstrechtli-
che Kompensationserfordernis gemaf Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 8 LWaldG festzulegen.
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Ziel ist es MaRnahmen zu ermitteln und vorzusehen, durch die der erforderliche Kompensati-
onsbedarf vollstandig erbracht wird. Im Ergebnis wird damit der Anwendung von § 8 Abs. 2
Satz 3 LWaldG auf Bebauungsplane entsprochen sein (Aufstellung eines sogenannten wald-
rechtlich qualifizierten Bebauungsplans). Die naturschutz- und waldrechtlichen Kompensatio-
nen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen durch die Waldinanspruchnahme werden dann
bereits auf Ebene des Bebauungsplans textlich hinreichend bestimmt, vollumfanglich festge-
setzt, kartenmafig dargestellt und durch Vertrag gesichert.

11. Flachenbilanz

Nutzung GroRe in m? Von Hundert
(gerundet)
Teilflachen zur Aufhebung 52.506,91 27,7 %
Sondergebiet gesamt 62909,19 33,1 %
SO 1 Ferienhausgebiet 28862,43 15,2 %
SO 2 Ferienhausgebiet 18.655,64 9.8 %
SO Gastronomie 1.593,58 0.8 %
SO Fremdenbeherbergung und Mehr- 13.797,54 7.3 %
zweckgebaude
Verkehrsflachen gesamt 21.635,3 11.4 %
Privatstralle 8.176,7 4.3 %
Parkplatz 13.458,6 71 %
Versorgungsflache 146,56 0.1 %
Private Grunflache 1.330,38 0.7 %
Waldflache 51.028,2 26,9 %
Geltungsbereich Bebauungsplan 189.544,94 100.0 %

12. Haushalt der Gemeinde, Kosten der Planung

Die Kosten fur die Planung Gbernimmt der Vorhabentrager, gleiches gilt fur ErschlieRungskos-
ten, die fir die Errichtung der als Privatstralie geplanten Ringerschlielfung sowie fiir die Park-
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platzanlagen erforderlich werden. Auch die Kosten fir Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen so-
wie fur den Waldausgleich sind vom Vorhabentrager zu ibernehmen. Die Planung bleibt inso-
weit kostenneutral fur die Gemeinde.

E. BETEILIGUNGSVERFAHREN UND ABWAGUNG

13. Darstellung der Beteiligung im Planverfahren

Nachfolgend wird der Verlauf des Planverfahrens beschrieben. Bislang wurde lediglich am
16.07.2025 der Aufstellungsbeschluss der Stadtverordneten Templins zum Planverfahren ge-
fasst. Mit dem Fortlauf des Verfahrens wird dieses Kapitel fortgeschrieben.

13.1  Fruhzeitige Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange
nach § 1 Abs. 1i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung mit den
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

Wird fortgeschrieben.

13.2  Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Wird fortgeschrieben.

13.3 Formliche Beteiligung der Behorden und Trager offentliche Belange
nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden
nach § 2 Abs. 2 BauGB

Wird fortgeschrieben.

13.4 Foérmliche Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Wird fortgeschrieben.

13.5 Erneute eingeschrankte Beteiligung von Behérden und sonstigen Tra-
gern offentliche Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB

Wird fortgeschrieben.

F. UMWELTBERICHT

Der Umweltbericht stellt einen gesonderten Teil der Begriindung dar. Er wird erst nach Durch-
fuhrung der friihzeitigen Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung erarbeitet, da erst nach der
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frihzeitigen Beteiligung der genaue Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung auf-
grund der Hinweise von flr Aspekte von Umwelt, Klima und Natur zustandige Behdrden fest-
gelegt werden kénnen.

Eine erste Bestandsaufnahme und vorlaufige Bewertung der Umweltbelange sowie Angaben
zum Detaillierungsgrad der Umweltprifung ist dem Vorentwurf als Anhang beigeflgt.

Bisher geplanter Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung:

Nach gegenwartigem Stand sind folgende fachgutachterliche Untersuchungen im Rahmen der
Umweltprufung vorgesehen:

H.

Erarbeitung eines landschaftsplanerischen Fachbeitrags, insbesondere zur Beurtei-
lung der Biotopwerte innerhalb des Plangebietes und zur Eingriffsbewertung infolge
der Planung. Im landschaftsplanerischen Fachbeitrag werden Empfehlungen zu Fest-
setzungen zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft ebenso unterbreitet
wie zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.

Artenschutzfachgutachten zur Avifauna, Amphibien und Fledermausen

WESENTLICHE RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025
I Nr. 189) gedndert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. |1 S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176) gedndert worden ist.

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. §8), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden
ist.

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel
48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist.

ANHANG

1. Textliche Festsetzungen

2. Bestandsaufnahme und vorlaufige Bewertung der Umweltbelange
sowie Angaben zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltprifung fur die Bauleitplanung - Belange des Umwelt-
schutzes

39



	A. Einleitung
	1. Planungsanlass und -erfordernis
	2. Ziele und Zwecke der Planung
	3. Lage und Größe des Plangebietes
	4. Verfahren

	B. Grundlagen der Planung
	5. Planerische Rahmenbedingungen
	5.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	5.1.1 Landesentwicklungsprogramm (LEPro) 2007
	5.1.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

	5.2 Regionalplan
	5.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen und -gesetzen
	5.3.1 Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro)
	5.3.2 Schutzgebiete
	5.3.3 Bodenschutzklausel, Umwidmungssperrklausel und Klimaschutzklausel
	5.3.4 Biotope

	5.4 Kommunale Planungen
	5.4.1 Flächennutzungsplan
	5.4.2 Bebauungspläne

	5.5 Sonstige gemeindliche Planungen und Konzepte
	5.5.1 Leitbild der Stadt Templin
	5.5.2 Wassertourismus und Wassersport auf Templiner Gewässern, Konzept zur Weiterentwicklung


	6. Beschreibung des Plangebiets und seines Umfeldes
	6.1 Vorhandene Bebauung und Nutzungen
	6.2 Vorhandene Wohnbevölkerung und soziale Infrastruktur
	6.3 Verkehrserschließung
	6.4 Topographie, Baugrundverhältnisse
	6.5 Wasser
	6.6 Umwelt
	6.7 Altlasten, Kampfmittel
	6.8 Versorgungsinfrastruktur
	6.9 Denkmalschutz
	6.10 Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken im Plangebiet


	C. Inhalte des Bebauungsplans
	7. Planungsalternativen
	8. Städtebauliches Konzept
	9. Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplans
	9.1 Festsetzung des räumlichen Geltungsbereichs
	9.2 Art der baulichen Nutzung
	9.3 Maß der baulichen Nutzung
	9.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
	9.5 Verkehrsflächen
	9.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
	9.7 Grünflächen
	9.8 Flächen für Wald
	9.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie grünordnerische Festsetzungen
	9.10 Nachrichtliche Übernahmen
	9.11 Hinweise ohne Normcharakter


	D. Auswirkungen der Planung, Kosten, Flächenbilanz
	10. Auswirkungen der Planung
	10.1 Städtebauliche Auswirkungen
	10.2 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen und die Versorgungsstrukturen
	10.3 Arbeitsplätze, Wirtschaftsentwicklung
	10.4 Bevölkerungsentwicklung
	10.5 Verkehrsentwicklung
	10.6 Lärmentwicklung, sonstige Immissionen
	10.7 Auswirkungen auf die Umwelt
	10.8 Formelle Auswirkungen: Waldumwandlung

	11. Flächenbilanz
	12. Haushalt der Gemeinde, Kosten der Planung

	E. Beteiligungsverfahren und abwägung
	13. Darstellung der Beteiligung im Planverfahren
	13.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 1 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB
	13.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB
	13.3 Förmliche Beteiligung der Behörden und Träger öffentliche Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB
	13.4 Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB
	13.5 Erneute eingeschränkte Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentliche Belange nach § 4a Abs. 3 BauGB


	F. Umweltbericht
	G. Wesentliche Rechtsgrundlagen
	H. Anhang

